
 

 

Antrag auf verlängerte Baustellenöffnungszeit  

 

Firma:     _______________             Antragsteller: ________________     per Mail: sz-coe@bm-baulogistik.de    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundsätzlich kann die Baustellenöffnungszeit unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften verlängert werden.  
Hierfür hat der Auftragnehmer mindestens fünf Tage im Voraus einen Antrag bei der Baulogistik zu stellen,  
welcher durch den Auftraggeber und die Baulogistik genehmigt werden muss.  
Die aus der verlängerten Öffnungszeit resultierenden, zusätzlichen Kosten für die Baulogistik - bedingt durch die  
verlängerte Besetzung des Zutrittskontrollcontainers - sind durch den Antragsteller zu tragen.  
Sollten mehrere Auftragnehmer die verlängerte Öffnungszeit in Anspruch nehmen, werden die Kosten entsprechend anteilig 
umgelegt. Die Abrechnung erfolgt direkt zwischen dem Antragsteller und der Baulogistik.  

 

Die Mehrkosten werden, laut aktueller Gebührenliste, dem Antragsteller berechnet.  
 

 

 

 

 

  

Ort, Datum                Unterschrift der / des Bevollmächtigten 

 

Nr.   Arbeitsbeginn Arbeitsende 
Datum der verlängerten 

Baustellenzeit 

Grund der anfallenden 

Arbeiten 
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